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Datum -

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Sozialgerichts
Hannover vom 27. Januar 2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Kosten sind auch im Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten.

Â 

Â 

Â 

Â 

GrÃ¼nde

I.

Â 
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Die Antragstellerin begehrt im Wege einstweiligen Rechtsschutzes die Verpflichtung
der Antragsgegnerin, die Kosten fÃ¼r eine jÃ¤hrliche Mamma-MRT-Untersuchung
vorab zu bewilligen.

Â 

Die im Jahre 1958 geborene Antragstellerin ist bei der Antragsgegnerin gesetzlich
krankenversichert. Bei ihr besteht ein Zustand nach invasiv duktalem
Mammakarzinom rechts (November 2019). Am 2.Â Dezember 2019 beantragte sie
bei der Antragsgegnerin die Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r MRT-Untersuchungen.
Um die Gefahr eines Rezidivs auszuschlieÃ�en, mÃ¼sse eine konsequente
Nachsorge erfolgen. FÃ¼r sie kÃ¤men nicht alle Untersuchungsmethoden in
Betracht. Die Mammographie kÃ¤me nicht infrage, weil das ZusammendrÃ¼cken
der Brust unertrÃ¤gliche Schmerzen verursache. Da das Ultraschall alleine keine
sichere Untersuchungsmethode darstelle, mÃ¼sse zusÃ¤tzlich eine
Kernspintomographie durchgefÃ¼hrt werden. 

Â 

Mit Bescheid vom 11. Dezember 2019 lehnte die Beklagte die Ã�bernahme der
Kosten ab. Damit eine Leistung von der gesetzlichen Krankenkasse Ã¼bernommen
werden kÃ¶nnte, mÃ¼sste zuvor deren diagnostischer bzw. therapeutischer Nutzen
nachgewiesen sein. Dies beurteile der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA). Der
GBA habe fÃ¼r die Mamma-MRT-Untersuchung den Nutzen bei bestimmten
medizinischen Indikationen festgelegt. Stelle der Arzt diese Indikationen fest,
dÃ¼rfe diese Leistung Ã¼ber die Gesundheitskasse abgerechnet werden. 

Â 

Dagegen richtete sich die KlÃ¤gerin mit ihrem Widerspruch vom 30. Dezember
2019. Die Mamma-MRT-Untersuchung sei als Nachsorge zwingend erforderlich. Die
konventionellen Untersuchungsmethoden seien ausgeschÃ¶pft. Sie habe sich
mehrfach an verschiedene Ã�rzte gewandt, um eine Ã�berweisung fÃ¼r eine MRT-
Untersuchung zu erhalten. Die Ã�rzte hÃ¤tten diese Untersuchung durchaus fÃ¼r
sinnvoll erachtet und das Vorliegen einer medizinischen Indikation als gegeben
angesehen, hÃ¤tten jedoch die Antragstellerin zunÃ¤chst an die Krankenkasse
verwiesen. 

Â 

Die Beklagte hat daraufhin den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK) mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. In dem sozialmedizinischen
Gutachten vom 29. Mai 2020 hat der SachverstÃ¤ndige mitgeteilt, dass die
medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r eine LeistungsgewÃ¤hrung nicht erfÃ¼llt
seien. Den vorgelegten medizinischen Unterlagen sei zu entnehmen, dass die
Antragstellerin an einem Mamma-Karzinom leide, das regelmÃ¤Ã�ige
Kontrolluntersuchungen erforderlich mache. Aufgrund der starken Schmerzsituation
bei der Mammographie sei zur regelmÃ¤Ã�igen Kontrolle ausschlieÃ�lich eine
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Mamma-MRT-Untersuchung erforderlich. Aufgrund der ausgeprÃ¤gten
Schmerzsituation sei eine Mammographie und eine Ultraschalluntersuchung
unzumutbar. Nach Sichtung und WÃ¼rdigung der Ã¤rztlichen Unterlagen lieÃ�e
sich zum gegenwÃ¤rtigen Zeitpunkt die medizinische Indikation fÃ¼r eine Mamma-
MRT-Untersuchung nicht ableiten. Dem KostenÃ¼bernahmeantrag seien Unterlagen
des behandelnden Facharztes fÃ¼r GynÃ¤kologie nicht beigefÃ¼gt. Es sei nicht
plausibel nachvollziehbar, warum so kurzfristig nach einer Operation eine Mamma-
MRT-Untersuchung durchgefÃ¼hrt werden mÃ¼sse. Bei einem Zustand nach
Mammakarzinom mit Operation seien vierteljÃ¤hrliche Tumornachsorgen zu
empfehlen. Hierbei solle eine klinische TastÃ¼berwachung erfolgen mit
regelmÃ¤Ã�igen sonographischen und mammographischen Kontrollen. Die
Mammographie sei der Patientin aus SchmerzgrÃ¼nden nicht zumutbar. Bei
sonographischen AuffÃ¤lligkeiten kÃ¶nnte im weiteren Verlauf auch ggf. mal eine
Mamma-MRT-Untersuchung notwendig werden. Zum gegenwÃ¤rtigen Zeitpunkt
lieÃ�e sich dies jedoch ohne fachÃ¤rztliche Indikationsstellung gutachterlich nicht
ableiten. Das Ergebnis der Begutachtung teilte die Antragsgegnerin der
Antragstellerin unter dem 8. Juni 2020 mit. 

Â 

Am 7. Dezember 2020 hat die Antragstellerin bei dem Sozialgericht (SG) Hannover
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt. Ziel des Antrages
sei, die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Kosten fÃ¼r eine jÃ¤hrliche Mamma-
MRT-Untersuchung in HÃ¶he von jeweils 1.000Â Euro zu Ã¼bernehmen. Der
Ablehnungsbescheid vom 11. Dezember 2019 sei aus medizinischen und
kassenÃ¤rztlichen GrÃ¼nden nicht rechtmÃ¤Ã�ig. Eine medizinische Indikation sei
gegeben. Sie sei nach der Diagnose konventionell behandelt worden. Sie sei an der
rechten Brust operiert worden und mÃ¼sse sich einer weiteren Therapie
unterziehen. Um die Gefahr eines Rezidivs auszuschlieÃ�en, mÃ¼sse eine
konsequente Nachsorge erfolgen. Da eine sonographische Untersuchung allein als
Nachsorge nicht ausreichend sei, solle zusÃ¤tzlich eine Mamma-MRT-Untersuchung
durchgefÃ¼hrt werden. Sie habe bereits dargelegt, dass eine mammographische
Untersuchung fÃ¼r sie nicht infrage kÃ¤me, weil diese Untersuchungsmethode
fÃ¼r sie mit unertrÃ¤glichen Schmerzen verbunden sei. Sie sei in der
Vergangenheit wÃ¤hrend der mammographischen Untersuchung aufgrund eines
starken SchmerzgefÃ¼hls mehrfach ohnmÃ¤chtig geworden. Es sei darauf
hinzuweisen, dass sie bereits im Jahr 1997 an der Brust operiert worden sei. Infolge
dessen sei an der rechten Brust eine dicke Narbe entstanden. Durch die
Kompression der Brust wÃ¤hrend der mammographischen Untersuchung wÃ¼rden
starke Schmerzen entstehen, die mit OhnmachtsanfÃ¤llen verbunden seien. Zudem
sei wÃ¤hrend der Brustkrebsoperation eine Lymphknotenentnahme erfolgt. Die
mammographische Untersuchung stelle fÃ¼r die Antragstellerin eine enorme
kÃ¶rperliche und seelische Belastung dar und kÃ¶nne ihr nicht mehr zugemutet
werden. Es entstehe auch der Eindruck, dass das Verfahren durch die
Antragsgegnerin bewusst verzÃ¶gert werde. Es handele sich vorliegend um eine
lebenswichtige Untersuchung, die fÃ¼r die Antragstellerin die einzige
Untersuchungsmethode in der Nachsorge darstelle und somit unerlÃ¤sslich sei. 
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Die Antragsgegnerin hat im erstinstanzlichen Verfahren die Auffassung vertreten,
das als Alternative zur beantragten MRT-Untersuchung der Antragstellerin die
Teilnahme an einem innovativen Versorgungsangebot â��ambulante
Magnetresonanzen-Mammographie (MRM, MRT) in G.â�� angeboten worden sei. Bei
der sog. MRM handele es sich um eine nicht im Einheitlichen BewertungsmaÃ�stab
(EBM) enthaltene unkonventionelle Methode, fÃ¼r die der GBA noch keine
Empfehlung ausgesprochen habe. Kosten dafÃ¼r dÃ¼rften deshalb aus den
dargestellten GrÃ¼nden nicht Ã¼bernommen werden. Der GBA habe in der Anlage
I Nr. 9 der Richtlinien Methoden vertragsÃ¤rztlicher Versorgung (MVV-Richtlinie) die
MRM abschlieÃ�end geregelt. Danach dÃ¼rfe diese Untersuchungsmethode
ausschlieÃ�lich bei den Indikationen Rezidivausschluss eines Mammakarzinoms
nach brusterhaltender Therapie (Operation und/oder Radiatio) oder nach
primÃ¤rem oder sekundÃ¤rem Brustwiederaufbau, wenn Mammographie und
Sonographie nicht die DignitÃ¤t des Rezidivverdachts klÃ¤ren kÃ¶nnten, und
PrimÃ¤rtumorsuche bei histologisch gesicherter axillÃ¤rer Lymphknotenmetastase
eines Mammakarzinoms, wenn ein PrimÃ¤rtumor weder klinisch noch mit den
bildgebenden Verfahren Mammographie oder Sonographie dargestellt werden
kÃ¶nnte, in die vertragsÃ¤rztliche Versorgung aufgenommen werden. Um
beurteilen zu kÃ¶nnen, ob unter BerÃ¼cksichtigung des Â§Â 2 Abs. 1a SGB V eine
LeistungsmÃ¶glichkeit bestehe, sei medizinischer Sachverstand erforderlich.
Deshalb habe die Antragsgegnerin den MDK beauftragt. Dieser habe die
Leistungsvoraussetzungen des Â§ 2 Abs. 1a SGB V fÃ¼r die Anwendung einer nicht
anerkannten Behandlungsmethode nicht bestÃ¤tigt. Zu den vertraglichen
Alternativen fÃ¼hre der SachverstÃ¤ndige im Gutachten vom 5. Mai 2020 aus, dass
beim Zustand nach Mammakarzinom mit Operation vierteljÃ¤hrliche
Tumornachsorgen zu empfehlen seien. Dabei sollte eine klinische
TastÃ¼berwachung erfolgen mit regelmÃ¤Ã�igen sonographischen Kontrollen. Bei
sonographischer AuffÃ¤lligkeit im Weiteren kÃ¶nnte ggf. auch eine Mamma-MRT-
Untersuchung medizinisch indiziert sein. Zum damaligen Zeitpunkt lieÃ�e sich dies
jedoch ohne fachÃ¤rztliche Indikationsstellung gutachterlicherseits nicht ableiten.
Auch ein Anordnungsgrund kÃ¶nne im vorliegenden Fall nicht angenommen
werden. Nur ausnahmsweise, unter engen Voraussetzungen, kÃ¶nne eine
vorlÃ¤ufige Befriedung zur Verhinderung wesentlicher Nachteile im Wege der
einstweiligen Anordnung geboten sein. Es sei fÃ¼r die Antragstellerin im Hinblick
auf sonst zu erwartende Nachteile nicht unzumutbar, das Hauptsacheverfahren zu
betreiben. Die Antragstellerin befinde sich zudem in ambulanter fachÃ¤rztlicher
Betreuung. 

Â 

Das SG hat mit Beschluss vom 27. Januar 2021 den Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung abgelehnt. Der Antrag sei bereits unzulÃ¤ssig. Eine
gerichtliche Entscheidung sei nicht geboten, bevor die Antragstellerin zunÃ¤chst
alle zumutbaren anderweitigen MÃ¶glichkeiten ausgeschÃ¶pft habe, um das
erstrebte Ziel auch ohne Einschaltung des Gerichts zu erreichen. Es fehle in diesem
Fall an einem RechtsschutzbedÃ¼rfnis. Die Antragsgegnerin habe der
Antragstellerin mitgeteilt, dass es am UniversitÃ¤tsklinikum in G. ein besonderes
Versorgungsangebot fÃ¼r eine ambulante Magnetresonanz-Mammographie (MRM)
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gebe. Dieses Angebot sei fÃ¼r die Versicherten kostenfrei und im Ansatz auch
geeignet, um das Rechtsschutzziel der Antragstellerin auf leichterem Wege zu
erreichen. Auf der Internetseite der Antragsgegnerin wÃ¼rden sich weitere
Informationen zu diesem Versorgungsangebot finden. Insoweit werde auf das
Gerichtsschreiben vom 22. Dezember 2020 verwiesen. Das Versorgungsangebot sei
nicht schon deshalb im Ansatz ungeeignet, weil die Antragstellerin die
KostenÃ¼bernahme fÃ¼r eine jÃ¤hrliche MRM-Untersuchung beantragt, in den
Informationen der Antragsgegnerin aber davon die Rede sei, dass eine Indikation
bestehen kÃ¶nnte, wenn nach einer Operation alle zwei Jahre eine Verlaufskontrolle
an der Brust stattfinden solle. Es erscheine nicht als ausgeschlossen, dass die
Antragstellerin aufgrund einer anderen Indikation als einer reinen Verlaufskontrolle
mÃ¶glicherweise in einem individuellen Turnus und somit Ã¶fter als alle zwei Jahre
eine MRM-Untersuchung in Anspruch nehmen kÃ¶nnte. Die konkrete Indikation fÃ¼r
eine MRM-Untersuchung wÃ¤re zunÃ¤chst frauenÃ¤rztlich festzustellen. Auf der
Grundlage einer frauenÃ¤rztlichen Verordnung kÃ¶nnte die am
Versorgungsangebot teilnehmende Klinik sodann prÃ¼fen, ob und ggf. in welcher
HÃ¤ufigkeit eine MRM-Untersuchung erfolgen kÃ¶nnte. Der Umstand, dass die
behandelnden FrauenÃ¤rztinnen in der Vergangenheit offenbar keine Verordnung
oder Bescheinigung fÃ¼r eine MRM-Untersuchung an die Antragstellerin ausgestellt
hÃ¤tten, kÃ¶nne dem nicht entgegengehalten werden. Denn der Umstand, dass
eine MRM-Untersuchung unter bestimmten Voraussetzungen eine kostenfreie
Leistung im Rahmen des Versorgungsangebots in G. sein kÃ¶nne, dÃ¼rfte insoweit
eine wichtige neue Information darstellen. FÃ¼r das Gericht erscheine es nicht als
plausibel, dass die behandelnden FrauenÃ¤rztinnen bei Vorliegen einer Indikation
nicht dazu bereit wÃ¤ren, eine Verordnung oder Bescheinigung fÃ¼r ein
kostenfreies Untersuchungsangebot auszustellen. Die Antragstellerin habe auch
nicht glaubhaft gemacht, dass eine Inanspruchnahme dieser MÃ¶glichkeit fÃ¼r sie
unzumutbar wÃ¤re. Es sei insoweit unschlÃ¼ssig, dass die Antragstellerin im
Antragsschriftsatz vom 4. Dezember 2020 darauf hinweise, dass es sich bei der
beantragten Leistung um eine lebenswichtige Untersuchung handele, sie
andererseits im Schriftsatz vom 23. Dezember 2020 meine, die lange Anfahrt von H.
nach G. sei ihr unzumutbar. Auch ein Grad der Behinderung (GdB) von 60 stehe der
MÃ¶glichkeit von mehrstÃ¼ndigen Fahrten grundsÃ¤tzlich nicht entgegen, zumal
die Antragstellerin den mit Gerichtsschreiben vom 4.Â Januar 2021 angeforderten
Feststellungsbescheid der VersorgungsbehÃ¶rde Ã¼ber den GdB nicht eingereicht
habe. Soweit die Antragstellerin behaupte, es handele sich bei dem
Versorgungsangebot um ein Experiment, bleibe dies unsubstantiiert und
begrÃ¼nde keine Unzumutbarkeit. Es sei fÃ¼r das Gericht nicht erkennbar, dass
die Antragstellerin sich Ã¼ber das Versorgungsangebot an der UniversitÃ¤tsklinik in
G. nÃ¤her informiert und dann bemÃ¼ht habe, auf diesem Wege eine MRM-
Untersuchung zu erreichen. Bei dieser Sachlage sei es im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren nicht Aufgabe des Gerichts, zu dem â��Obâ�� und dem
â��Wieâ�� eines Leistungsanspruchs weiter zu ermitteln. Vielmehr mÃ¼sste die
Antragstellerin glaubhaft machen, aus welchen GrÃ¼nden diese naheliegende und
vorliegend auch zumutbare SelbsthilfemÃ¶glichkeit in ihrem Fall ausscheide.
Deshalb fehle es vorliegend am RechtsschutzbedÃ¼rfnis fÃ¼r eine gerichtliche
Eilentscheidung. 
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Â 

Die Antragstellerin hat gegen den am 28. Januar 2021 zugestellten Beschluss am
15.Â Februar 2021 Beschwerde bei dem Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-
Bremen eingelegt. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das erstinstanzliche Gericht
den eigentlichen Grund fÃ¼r die ablehnende Entscheidung auÃ�eracht lieÃ�e und
sich ausschlieÃ�lich mit dem Versorgungsangebot in G. auseinandersetze, obwohl
dieses viel spÃ¤ter unterbreitete Versorgungsangebot der Antragsgegnerin nicht
Gegenstand des Ablehnungsschreibens vom 11. Dezember 2019 sowie vom 8.Â Juni
2020 gewesen sei. Zudem werde angemerkt, dass die Antragstellerin eine MRT-
Untersuchung und nicht eine MRM-Untersuchung begehre. Bei dem Angebot in G.
handele es sich um eine Art Experiment und es sei zutreffend dargelegt worden,
dass sie keine Testperson sein mÃ¶chte und sich keinesfalls derartigen
Experimenten unterziehen werde. Dass die MRT-Untersuchungen nicht am Wohnsitz
der Antragstellerin, sondern in einem anderen Bundesland stattfinden sollen, sei
nicht nachvollziehbar. Sie kÃ¶nne insbesondere in Zeiten der Pandemie keine
lÃ¤ngeren Fahrten auf sich nehmen, um sich in einem anderen Bundesland zu einer
Untersuchung zu begeben. Sie habe sich mehrfach an verschiedene GynÃ¤kologen
gewandt und um eine entsprechende Bescheinigung bzw. Verordnung einer MRT-
Untersuchung gebeten. Diese hÃ¤tten sie zunÃ¤chst an die Krankenkasse als
KostentrÃ¤ger verwiesen. Die GynÃ¤kologen wÃ¼rden sich weigern etwas zu
bescheinigen, da sie befÃ¼rchten wÃ¼rden, von den Krankenkassen mit
zusÃ¤tzlichen Kosten belastet zu werden. 

Â 

Die Antragstellerin beantragt nach ihrem schriftlichen Vorbringen,

Â 

1. den Beschluss des Sozialgerichts Hannover vom 27. Januar 2021
aufzuheben,

2. die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten,
die Kosten fÃ¼r eine jÃ¤hrliche Mamma-MRT-Untersuchung in HÃ¶he von
jeweils 1.000 Euro zu bewilligen.

Â 

Die Antragsgegnerin beantragt schriftsÃ¤tzlich,

Â 

Â Â Â Â Â Â  die Beschwerde zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie verweist auf die zutreffenden GrÃ¼nde des angefochtenen Beschlusses des SG
vom 27.Â Januar 2021. 
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Â 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf den gesamten Inhalt der Gerichtsakten und der beigefÃ¼gten
Verwaltungsakten Bezug genommen. Diese sind Gegenstand der
Entscheidungsfindung des Senats gewesen.

Â 

II.

Â 

Die gemÃ¤Ã� Â§ 172 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht erhobene
Beschwerde der Antragstellerin ist zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet. Sie hat
keinen Anspruch auf vorlÃ¤ufige KostenÃ¼bernahme fÃ¼r jÃ¤hrliche Mamma-MRT-
Untersuchungen. Der Beschluss des SG vom 27.Â Januar 2021 ist deshalb im
Ergebnis zu bestÃ¤tigen. 

Â 

Nach Â§ 86b Abs. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache eine einstweilige
Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht,
dass durch eine VerÃ¤nderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung
eines Rechts der Antragstellerin vereitelt oder wesentlich erschwert werden
kÃ¶nnte (Sicherungsanordnung). Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung
eines vorlÃ¤ufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges RechtsverhÃ¤ltnis
zulÃ¤ssig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile
nÃ¶tig erscheint (Regelungsanordnung). Voraussetzung fÃ¼r den Erlass einer
einstweiligen Anordnung ist, dass sowohl ein Anordnungsanspruch, also der
Anspruch auf die begehrte Leistung, als auch ein Anordnungsgrund, d.h. eine
besondere EilbedÃ¼rftigkeit, bestehen. Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund
sind jeweils glaubhaft zu machen (Â§Â 86b Abs. 2 Satz 4 SGG i.V.m. Â§Â 920
Zivilprozessordnung â�� ZPO -, vgl. Keller, in Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 2.Â Auflage, 2017, Rdnr 16b m.w.N.). 

Â 

Die in tatsÃ¤chlicher (Glaubhaftmachung) sowie in rechtlicher Hinsicht
(grundsÃ¤tzlich summarische PrÃ¼fung) herabgesetzten Anforderungen fÃ¼r die
Annahme eines Anordnungsanspruchs korrespondieren mit dem glaubhaft zu
machenden wesentlichen Nachteilen. Droht der Antragstellerin bei Versagung des
einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche, Ã¼ber Randbereiche hinausgehende
Verletzung ihrer Rechte, die durch eine Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr
beseitigt werden kÃ¶nnte, so ist erforderlichenfalls und bei eingehender
tatsÃ¤chlicher und rechtlicher PrÃ¼fung des im Hauptsacheverfahren geltend
gemachten Anspruchs einstweiliger Rechtsschutz zu gewÃ¤hren
(Bundesverfassungsgericht, BVerfG, Beschluss vom 12.Â Mai 2005, 1 BVR 569/05),
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es sei denn, dass ausnahmsweise Ã¼berwiegende besonders gewichtige GrÃ¼nde
entgegenstehen. Ist eine vollstÃ¤ndige AufklÃ¤rung der Sach- und Rechtslage im
Eilverfahren nicht mÃ¶glich, so ist anhand einer FolgenabwÃ¤gung zu entscheiden.
Dabei sind die grundrechtlichen Belange der Antragstellerin umfassend in die
AbwÃ¤gung einzustellen, da sich die Gerichte schÃ¼tzend und fÃ¶rdernd vor die
Grundrechte zu stellen haben (BVerfG, Beschluss vom 29.Â November 2007, 1 BVR
2496/07 und vom 12. Mai 2005, 1 BVR 569/05). Dabei darf die einstweilige
Anordnung grundsÃ¤tzlich die endgÃ¼ltige Entscheidung in der Hauptsache nicht
vorwegnehmen. Andererseits mÃ¼ssen die Gerichte unter UmstÃ¤nden in der
KÃ¼rze der zur VerfÃ¼gung stehenden Zeit Rechtsfragen nicht vertiefend
behandeln und ihre Entscheidung maÃ�geblich auf der Grundlage einer
InteressenabwÃ¤gung treffen kÃ¶nnen. Ferner muss das Gericht auch im Sinne
einer Folgebetrachtung bedenken, zu welchen Konsequenzen fÃ¼r die Beteiligten
die GewÃ¤hrung vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes bei spÃ¤terem Misserfolg der
Antragstellerin im Hauptsacheverfahren einerseits gegenÃ¼ber der Versagung
vorlÃ¤ufigen Rechtsschutzes bei nachfolgendem Obsiegen in der Hauptsache
andererseits fÃ¼hren wÃ¼rde.

Â 

Ausgehend von diesen MaÃ�stÃ¤ben ist die Beschwerde der Antragstellerin nicht
begrÃ¼ndet. Die Voraussetzungen fÃ¼r den Erlass einer einstweiligen Anordnung
sind nicht erfÃ¼llt. Die Antragstellerin hat nach Â§ 27 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1
SGB V einen Anspruch auf die begehrte Ã¤rztliche Behandlung nur im Rahmen der
Empfehlungen des GBA nach Â§ 135 Abs. 1 SGB V i.V.m. der MVV-Richtlinie, in
deren Anlage I Nr. 9 die Voraussetzungen zur DurchfÃ¼hrung der hier begehrten
Magnetresonanztomographie der weiblichen Brust (MRT) bei Mammakarzinom
geregelt sind. Danach wird die begehrte Untersuchungsmethode ausschlieÃ�lich bei
den Indikationen Rezidivausschluss eines Mammakarzinoms nach brusterhaltender
Therapie (Operation und/oder Radiatio) oder nach primÃ¤rem oder sekundÃ¤rem
Brustwiederaufbau, wenn Mammographie und Sonographie nicht die DignitÃ¤t des
Rezidivverdachts klÃ¤ren, und PrimÃ¤rtumorsuche bei histologisch gesicherter
axillÃ¤rer Lymphknotenmetastase eines Mammakarzinoms, wenn ein PrimÃ¤rtumor
weder klinisch noch mit dem bildgebenden Verfahren Mammographie oder
Sonographie dargestellt werden konnte, in die vertragsÃ¤rztliche Versorgung
aufgenommen. Regelversorgung fÃ¼r die bei der Antragstellerin durchgefÃ¼hrte
operative Versorgung der rechten Brust ist eine vierteljÃ¤hrliche Tumornachsorge
im Sinne einer klinischen TastÃ¼berwachung mit regelmÃ¤Ã�igen sonographischen
Kontrollen. Bei sonographischen AuffÃ¤lligkeiten kann im weiteren Verlauf ggf. auch
ein Mamma-MRT medizinisch indiziert sein. Voraussetzung hierfÃ¼r ist jedoch eine
fachÃ¤rztliche Indikationsstellung. Ein Anspruch auf eine regelmÃ¤Ã�ige MRT-
Untersuchung unabhÃ¤ngig von der Indikationsstellung des Arztes ist
ausgeschlossen (zu den Voraussetzungen der ANl. I Nr. 9 MVV ebenso: ThÃ¼ringer
LSG, Urteil vom 24. November 2015, L 6 KR 826/12 â�� juris). Es bestehen zudem
fÃ¼r den erkennenden Senat keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass aktuell nach der
erst kÃ¼rzlich durchgefÃ¼hrten operativen Versorgung ein Rezidivverdacht
besteht. Den vorliegenden Ã¤rztlichen Unterlagen lÃ¤sst sich dies jedenfalls nicht
entnehmen. Es ist aus subjektiver Sicht verstÃ¤ndlich, dass sich die Antragstellerin
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vor dem Hintergrund der Erkrankung bestmÃ¶glich absichern mÃ¶chte; jedoch
bedarf es zur DurchfÃ¼hrung der begehrten Untersuchung zu Lasten der GKV
objektiver Hinweise auf das Vorliegen einer der o.a. Indikationen. 

Â 

Ohne rechtliche Bedeutung fÃ¼r das hier zu entscheidende Verfahren ist, dass fÃ¼r
die Antragstellerin prinzipiell die MÃ¶glichkeit besteht, sich um eine Teilnahme am
Versorgungsangebot bei der UniversitÃ¤t G. zu bemÃ¼hen. Allein das Bestehen
einer derartigen MÃ¶glichkeit kann vorliegend nicht zum Entfallen eines
RechtsschutzbedÃ¼rfnisses fÃ¼hren. Die Beschwerde ist jedoch aus den o.a.
GrÃ¼nden nicht begrÃ¼ndet; bereits ein Anordnungsanspruch ist zu verneinen.Â  

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG in der entsprechenden Anwendung.

Â 

Die Entscheidung ist unanfechtbar (Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 03.02.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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